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Erklärung der niederländischen Delegation 

Obwohl die Niederlande viele Elemente des vorgeschlagenen Pakets zur Reform des Marken-

systems, die das neue System leichter zugänglich, effizient und kostengünstiger machen werden, 

begrüßt, möchten sie erneut ihre ernsten Bedenken angesichts der vorgeschlagenen Bestimmungen 

für Waren im Durchfuhrverkehr (Artikel 10 Absatz 5 der Richtlinie und Artikel 9 Absatz 5 der 

Verordnung sowie der entsprechenden Erwägungsgründe zum Ausdruck bringen. 
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Mit diesen Bestimmungen wird die Möglichkeit eröffnet, Waren wegen einer möglichen Verletzung 

einer nationalen Marke oder einer Marke der EU zurückzuhalten, wenn diese Waren lediglich durch 

das Unionsgebiet durchgeführt werden. 

Die Niederlande sind der Überzeugung, dass die vorgeschlagene Maßnahme eine unverhältnis-

mäßige und unnötige Belastung für die Besitzer der Waren und ein Hemmnis für den rechtmäßigen 

internationalen Handel, einschließlich mit Generika, bedeuten würde. Die Niederlande haben 2008 

eine negative Erfahrung mit dem Zurückhalten von im Durchfuhrverkehr befindlichen Arznei-

mitteln gemacht und möchten nicht, dass dies sich wiederholt. 

Wenngleich die Niederlande die Bekämpfung von Nachahmungen unterstützen, da diese den Han-

del, die Rechte des geistigen Eigentums usw. untergraben, ist die vorgeschlagene Maßnahme für 

das Zurückhalten von im Durchfuhrverkehr befindlichen Waren für die Niederlande unannehmbar. 

Vor diesem Hintergrund werden sich die Niederlande bei der Abstimmung über das Markenreform-

paket der Stimme enthalten. 

 

Erklärung der estnischen Delegation 

Estland möchte unterstreichen, dass es die Reform des Markensystems uneingeschränkt unterstützt 

und daher die Annahme der Verordnung und der Richtlinie nicht ablehnen wird. 

Allerdings möchte Estland seine Bedenken hinsichtlich des vorgeschlagenen Verwaltungsverfah-

rens für die Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke zum Ausdruck bringen. Est-

land bedauert, dass während der Verhandlungen kein zufriedenstellender Kompromiss gefunden 

wurde. Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass das vorgeschlagene Verwaltungsverfahren nicht 

effizient sein und einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand schaffen wird. Darüber hinaus wird es 

unser gegenwärtiges System vollständig verändern, das sich als kostengünstig und wirksam erwie-

sen hat, und daher systematisch Probleme für unser Rechtssystem bereiten. 
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